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Wesentliche Aufgaben der Standaufsichten „verantwortlichen Aufsichtsperson“  
beim S-SV Leingarten!! 

 
1. Die eingeteilten Standaufsichten sind dafür verantwortlich, daß die Schießstätten zu den 

Trainingszeiten geöffnet sind. 
 
2. Für die Schlüsselübergabe bzw. Übernahme haben die Standaufsichten selbst zu sorgen. 
 
3. Alle Stände vor Beginn des Schießbetriebs aufsuchen und kontrollieren ob Schäden/Mängel  

(z. B. Licht, Fenster, Wasserschäden, Stromausfall, …) vorliegen, eventuelle  
Schäden/Mängel im Standbuch dokumentieren. 

 
4. Er führt das Standbuch für den 10m-, 25m- und 50m-Stand mit Namen aller Schützen -innen. 
 
5. Er darf an Vereinsmitglieder Vereinswaffen (Luftpistole und Luftgewehre) ausgeben und 

Munition für Luftdruckwaffen verkaufen. 
 
6. Für jeden Schießstand ist ein Standbuch vorhanden, in das von der jeweiligen Standaufsicht 

sämtliche am Schießen teilnehmenden Schützen namentlich aufgeführt werden. 
 
7. Die Standaufsicht hat die Pflicht dafür zu sorgen, daß die Schießstätten von den Schützen 

sauber hinterlassen werden. 
 
8. Die Standaufsicht hat das Recht, Schützen -innen zu ermahnen wenn die Lautstärke nicht 

angemessen ist, damit ein geordnetes Schießen durchgeführt werden kann. 
 
9. Nach Ende der Trainingszeiten sind auf allen Ständen Kontrollgänge zu machen.  

Eventuelle Schäden/Mängel im Standbuch dokumentieren und einem Mitglied der 
Vorstandschaft oder Hausmeister mitteilen. 

 
10. Im 10m Stand müssen alle Schützenstände und alle Lichter ausgeschaltet werden!! 
 
11. Im 25m Stand müssen alle Lichter ausgeschaltet und die Türe abgeschlossen werden!! 
 
12. Im 50m Stand müssen alle Schützenstände und alle Lichter ausgeschaltet sein, Rollläden sowie 

Falttor geschlossen und die Türe abgeschlossen werden!! 
 
 
P. s.: Es gibt sehr viel mehr Rechte und Pflichten für Schieß- und Standaufsichten, diese wurden 
beim Waffen-Sachkundelehrgang für Sportschützen mit theoretischer und praktischer Prüfung zum 
Nachweis der Sachkunde (§ 7 WaffG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2c AWaffV) sowie Qualifizierung zur 
verantwortlichen Aufsichtsperson erlernt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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